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Rechtssatz

Die Rechtsansicht des Berufungswerbers, dass es ausreicht, dass er sich zu Beginn der Fahrt vom ordnungsgemäßen

Zustand des Anhängers (Reifen) überzeugt habe, widerspricht völlig dem Schutzzweck der Norm und wird vom

erkennenden Senat nicht geteilt. Vielmehr hat der Lenker auch bei wahrnehmbaren Ereignissen ? wie hier ein

Reifenplatzer -, die erst während der Fahrt auftreten und Ein8uss auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit des von ihm

gelenkten Kraftfahrzeuges oder des zu ziehenden Anhängers haben, gemäß §102 Abs1 KFG zu prüfen, ob das

Kraftfahrzeug oder der zu ziehende Anhänger(und die Beladung)noch den Vorschriften entspricht.

Schlagworte

Verkehrssicherheit, Betriebssicherheit, Schutzzweck der Norm, Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des

Kraftfahrzeuges

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/102
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Salzburg 2006/07/06 7/13355/6-2006th
	JUSLINE Entscheidung


